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Abschnitt 1 - Privates Wasserfahrzeughaftpflichtrisiko 

Werden die Versicherungsbedingungen ausschließlich 
zum Vorteil des Versicherungsnehmers geändert und 
haben diese Änderungen keine Beitragserhöhung zur 
Folge, gelten die Inhalte der neuen Bedingungen mit 
sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 
1.1 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes 
Risiko) 
1.1.1 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Be- 
stimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versiche- 
rungsnehmers aus dem Halten, Besitz und Gebrauch 
von Wasserfahrzeugen, die 
a) ausschließlich zu privaten Zwecken oder 
b) zur gelegentlichen Vermietung ohne Berufsbesat- 

zung 
verwendet werden und ihren Standort im Inland bzw. in 
den geographischen Grenzen Europas haben. 
1.1.2 Führen ohne vorgeschriebene behördliche Erlaub- 
nis 
Die in 1.1.1 genannten Wasserfahrzeuge dürfen nur von 
einem berechtigten Führer gebraucht werden. Berech- 
tigter Führer ist, wer das Wasserfahrzeug mit Wissen 
und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen 
darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass das Wasserfahrzeug nicht von einem un- 
berechtigten Führer gebraucht wird. 
Der Führer des Wasserfahrzeugs darf das Wasserfahr- 
zeug nur mit der erforderlichen behördlichen Erlaubnis 
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass das Wasserfahrzeug nicht von 
einem Führer benutzt wird, der nicht die erforderliche 
behördliche Erlaubnis hat. 
Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegen- 
heiten (=  Pflichten) verletzt, gilt AT Haftpflicht 2019, 3.3 
(Obliegenheiten des Versicherungsnehmers). 

1.1.3 Bei den Wasserfahrzeugen handelt es sich um so- 
genannte saisonbedingte Risiken. Dem Versicherer steht 
bei Wegfall des versicherten Interesses im ersten 
Versicherungsjahr der gesamte Jahresbeitrag zu. 
1.2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum 
Verhältnis zwischen den Versicherten (Versicherungs- 
nehmer und mitversicherte Personen) 
1.2.1 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haft- 
pflicht 
1.2.1.1 des Schiffers (Kapitän) in dieser Eigenschaft, 
1.2.1.2 der Schiffsmannschaft und sonstigen Ange- 
stellten und Arbeitern in Ausführung ihrer dienstlichen 
Verrichtungen für den Versicherungsnehmer. Ausge- 
schlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
im Betrieb des Versicherungsnehmers nach dem So- 
zialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für Dienst- 
unfälle nach den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 
derselben Dienststelle zugefügt werden. 
1.2.2 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Ver- 
tragsbestimmungen sind auf die mitversicherten Per- 
sonen entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für die 
Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (1.9), 
wenn das neue Risiko nur für eine mitversicherte Per- 
son entsteht. 
1.2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für 
Risikobegrenzungen oder Ausschlüsse in der Person des 
Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten 
Person liegen, entfällt der Versicherungsschutz sowohl 
für den Versicherungsnehmer als auch für die mitversi- 
cherten Personen. 
1.2.4 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf 
nur der Versicherungsnehmer ausüben. Für die Erfül- 
lung der Obliegenheiten sind sowohl der Versiche- 
rungsnehmer als auch die mitversicherten Personen 
verantwortlich. 
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1.3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall 
1.3.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des ver- 
sicherten Risikos für den Fall, dass der Versicherungs- 
nehmer oder eine mitversicherte Person wegen eines 
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre- 
tenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen 
Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetz- 
licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch ge- 
nommen wird. Ein Schadenereignis ist das Ereignis, als 
dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar 
entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursa- 
chung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es 
nicht an. 
1.3.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, 
auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 
a) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 

Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schaden- 
ersatz statt der Leistung, 

b) wegen Schäden, die verursacht werden, um die 
Nacherfüllung durchführen zu können, 

c) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen- 
stands oder wegen des Ausbleibens des mit der 
Vertragsleistung geschuldeten Erfolgs, 

d) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen 
auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung, 

e) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzöge- 
rung der Leistung, 

f) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen. 

1.3.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, 
soweit sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung 
oder Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haft- 
pflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen. 
1.4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des 
Versicherers 

1.4.1 Der Versicherungsschutz umfasst 
a) die Prüfung der Haftpflichtfrage, 
b) die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche 

und 
c) die Freistellung des Versicherungsnehmers von be- 

rechtigten Schadenersatzverpflichtungen. 
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Ver- 
gleichs zur Entschädigung verpflichtet ist und der Ver- 
sicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und 
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zu- 
stimmung des Versicherers abgegeben oder geschlos- 
sen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der 
Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich be- 
standen hätte. 
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungs- 
nehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer 
festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsneh- 
mer binnen 2 Wochen vom Anspruch des Dritten frei- 
zustellen. 
1.4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur 
Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schaden- 
ersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklä- 
rungen im Namen des Versicherungsnehmers abzuge- 
ben. 

 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechts- 
streit über Schadenersatzansprüche gegen den Versi- 
cherungsnehmer, ist der Versicherer bevollmächtigt, 
den Prozess zu führen. Der Versicherer führt dann den 
Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des Versiche- 
rungsnehmers. 
1.4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Scha- 
denereignisses, das einen unter den Versicherungs- 
schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben 
kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versi- 
cherungsnehmer vom Versicherer gewünscht oder ge- 
nehmigt, trägt der Versicherer die gebührenordnungs- 
mäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten hö- 
heren Kosten des Verteidigers. 
1.4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mit- 
versicherte Person das Recht, die Aufhebung oder Min- 
derung einer zu zahlenden Rente zu fordern, ist der 
Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmäch- 
tigt. 
1.5 Begrenzung der Leistung (Versicherungssumme, 
Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden, Selbstbe- 
teiligung) 
1.5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist 
bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versi- 
cherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn 
sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädi- 
gungspflichtige Personen erstreckt. 
1.5.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind 
die Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das 
Zweifache der vereinbarten Versicherungssumme be- 
grenzt. 
1.5.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versiche- 
rung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Ver- 
sicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Ver- 
sicherungsfälle eingetreten ist, wenn sie 
a) auf derselben Ursache, 
b) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 

sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 
c) auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 
beruhen. 
1.5.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Ver- 
sicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit ein- 
em im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der 
Schadenersatzleistung (Selbstbeteiligung). Auch wenn 
die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versi- 
cherungsfall die Versicherungssumme übersteigen, wird 
die Selbstbeteiligung vom Betrag der begründeten 
Haftpflichtansprüche abgezogen (1.5.1, Satz 1 bleibt 
unberührt). 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der 
Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unbe- 
rechtigter Schadenersatzansprüche verpflichtet. 
1.5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
werden nicht auf die Versicherungssummen angerech- 
net. 
1.5.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche 
aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, 
trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis 
der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser An- 
sprüche. 
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1.5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschä- 
digten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der 
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder 
den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem 
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der 
Versicherungssumme, wird die zu leistende Rente nur 
im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres 
Restbetrags zum Kapitalwert der Rente vom Versiche- 
rer erstattet. Für die Berechnung des Rentenwerts gilt 
die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den 
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeughaftpflichtver- 
sicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalls. Beim Berechnen des Betrags, 
mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden 
Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapital- 
wert der Rente die Versicherungssumme oder die nach 
Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversi- 
cherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Lei- 
stungen mit ihrem vollen Betrag von der Versiche- 
rungssumme abgesetzt. 
1.5.8 Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung 
eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befrie- 
digung oder Vergleich am Verhalten des Versiche- 
rungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von 
der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Ent- 
schädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzu- 
kommen. 
1.6 Besondere Regelungen für einzelne private Risiken 
(Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und beson- 
dere Ausschlüsse) 
1.6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne private 
Risiken, deren Risikobegrenzungen und die für diese 
Risiken geltenden besonderen Ausschlüsse. Soweit 1.6 
keine abweichenden Regelungen enthält, finden auch 
auf die in 1.6 geregelten Risiken alle anderen Vertrags- 
bestimmungen Anwendung (z. B. 1.4 Leistungen der 
Versicherung oder 1.7 Allgemeine Ausschlüsse). 
1.6.1 Ziehen von Wasserskiläufern, Schirmdrachenflie- 
gern und aufblasbaren Wassersportutensilien 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche- 
rungsnehmers aus dem nicht gewerbsmäßigen Ziehen 
von Wasserskiläufern und Schirmdrachenfliegern. 
Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht des Was- 
serskiläufers und des Schirmdrachenfliegers. 
Versichert ist außerdem die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus dem nicht gewerbsmäßigen 
Ziehen von aufblasbaren Wassersportutensilien (z. B. 
Tubes und Bananas). Nicht versichert ist die persönliche 
Haftpflicht der gezogenen Personen. 
1.6.2 Wasserfahrzeug-Rennen 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche- 
rungsnehmers aus der Beteiligung an Wasserfahrzeug- 
Rennen. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprü- 
che wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung an 
Motorboot- oder Jetski-Rennen oder bei den damit im 
Zusammenhang stehenden Übungsfahrten ereignen. 

1.6.3 Allgemeines Umweltrisiko 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrecht- 
lichen Inhalts aller mitversicherten Personen wegen 
Schäden durch Umwelteinwirkung. Schäden durch Um- 
welteinwirkung liegen vor, wenn sie durch Stoffe, Er- 
schütterungen, Geräusche, Druck, Strahlen, Gase, 
Dämpfe, Wärme oder sonstige Erscheinungen verur- 
sacht werden, die sich in Boden, Luft oder Wasser aus- 
gebreitet haben. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprü- 
che aus Gewässerschäden. 
Zu Gewässerschäden und Schäden nach dem Umwelt- 
schadensgesetz siehe Abschnitt  2 (Besondere Umwelt- 
risiken). 
1.6.4 Abwässer 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche- 
rungsnehmers wegen Schäden durch Abwässer. Bei 
Sachschäden gilt dies ausschließlich für Schäden durch 
haushaltsübliche Abwässer. 
1.6.5 Schäden im Ausland 
1.6.5.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen im Ausland eintretender 
Versicherungsfälle. 
1.6.5.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Aus- 
land eingestellt oder dort mit der Durchführung von Ar- 
beiten betraut worden sind. Eingeschlossen bleiben je- 
doch Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungs- 
nehmer und den in 1.2.1.1 genannten Schiffer aus Ar- 
beitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestim- 
mungen des Sozialgesetzbuchs VII unterliegen. 
1.6.5.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der 
gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr der von 
einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbeson- 
dere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Ge- 
richtskosten, und Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des 
Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten 
werden - abweichend von 1.5.5 - als Leistungen auf die 
Versicherungssumme angerechnet, soweit diese Auf- 
wendungen oder Kosten nicht auf Weisung des Versi- 
cherers entstanden sind. 
1.6.5.4 Im Fall der vorläufigen Beschlagnahme eines 
Wasserfahrzeugs in einem ausländischen Hafen ist die 
etwa erforderliche Sicherheitsleistung oder Hinterle- 
gung ausschließlich Sache des Versicherungsnehmers. 
1.6.5.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in 
Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten 
liegt, die der Europäischen Währungsunion angehören, 
gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem 
in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldin- 
stitut angewiesen ist. 
1.6.6 Schäden im Inland, die im Ausland geltend ge- 
macht werden 
Für Ansprüche aus inländischen Versicherungsfällen, 
die im Ausland geltend gemacht werden, gilt 1.6.5.3 bis 
1.6.5.5. 
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1.6.7 Vermögensschäden 
1.6.7.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden, die 
weder durch Personen- noch durch Sachschäden ent- 
standen sind. 
1.6.7.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
Ansprüche wegen Vermögensschäden 
a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 

Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) herge- 
stellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten 
oder sonstige Leistungen, 

b) aus planender, beratender, bau- oder montagebe- 
gleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit, 

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an 
wirtschaftlich verbundene Unternehmen, 

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art, 
e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reise- 

veranstaltung, 
f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, 

Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, 
aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung 
sowie aus Untreue oder Unterschlagung, 

g) aus Rationalisierung und Automatisierung, Datener- 
fassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung 
und Austausch, Übermittlung und Bereitstellung 
elektronischer Daten, 

h) aus Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten sowie Kartell- oder Wettbewerbs- 
rechten, 

i) aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen, 

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor- 
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder 
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichts- 
gremien/Organe im Zusammenhang stehen, 

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger 
bewusster Pflichtverletzung, 

l) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. 
von Geld, Wertpapieren und Wertsachen, 

m)aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Ge- 
räusche, Gerüche, Erschütterungen). 

1.6.7.3 Versichert ist außerdem die gesetzliche Haft- 
pflicht wegen Vermögensschäden, die weder durch Per- 
sonen- noch durch Sachschäden entstanden sind, we- 
gen Versicherungsfällen aus der Verletzung von Daten- 
schutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener 
Daten. 
Eingeschlossen sind - abweichend von 1.7.3 - gesetz- 
liche Haftpflichtansprüche von Versicherten unterein- 
ander. 
1.6.8 Gemietete/gecharterte Wasserfahrzeuge (Skipper- 
haftung) 
Bei Wasserfahrzeugen, die der Versicherungsnehmer 
ausschließlich zu privaten Zwecken mietet/chartert, gilt 
Folgendes: 
a) Beitragsfreier Versicherungsschutz für die Skipper- 

haftung besteht ausschließlich für das Führen von 
Motorbooten mit einer Motorleistung bis zu 73,55 kW 
(100 PS) und von Segelbooten mit einer Segelfläche 
bis zu 40 qm (Großsegel und Fock, nicht Spinnacker 
oder Genua). 

 
b) Die Dauer der Nutzung des gemieteten/gecharterten 

Wasserfahrzeugs darf 30 Tage nicht überschreiten, 
ab dem 31. Tag der Nutzung entfällt der Versiche- 
rungsschutz. 

Bei Überschreiten der Voraussetzungen nach a) und b) 
benötigt der Versicherungsnehmer eine weitere sepa- 
rate Wasserfahrzeughaftpflichtversicherung (Skipper- 
haftung) für das gemietete/gecharterte Boot. 
Der Miet-/Chartervertrag muss auf den Namen des 
Versicherungsnehmers ausgestellt sein. 
Der Geltungsbereich für beitragsfrei mitversicherte 
gemietete/gecharterte Wasserfahrzeuge ist - ab- 
weichend von 1.6.5 - auf Europa und das gesamte Mit- 
telmeer begrenzt. 
Nicht versichert sind Schäden am 
gemieteten/gecharterten Wasserfahrzeug selbst. 
Die Forderungsausfalldeckung nach Abschnitt  3 gilt 
nicht für die Skipperhaftung. 
Der Versicherungsschutz wird subsidiär gewährt, d. h. 
der Versicherer tritt im Schadenfall nur dann und inso- 
weit ein, als nicht ein anderer Versicherer zu Ersatzlei- 
stung verpflichtet ist oder herangezogen werden kann. 
1.6.9 Vermietete/vercharterte Wasserfahrzeuge 
Bei Wasserfahrzeugen, die der Versicherungsnehmer 
ausschließlich zu privaten Zwecken vermietet/verchar- 
tert, gilt Folgendes: 
a) Der Nutzer/Mieter des Wasserfahrzeugs muss eine 

eigenständige Wasserfahrzeughaftpflichtversiche- 
rung abschließen. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die ge- 
setzliche Haftpflicht des verantwortlichen Boots- bzw. 
Schiffsführers (Skipper). 

b) Die Dauer der Vermietung/Vercharterung des Was- 
serfahrzeugs darf 30 Tage nicht überschreiten, ab 
dem 31. Tag der Vermietung/Vercharterung entfällt 
der Versicherungsschutz. 

1.6.10 Beiboote 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
dem Halten, Besitz und Mitführen eines Beiboots - auch 
mit Motor - sowie dessen Verwendung als solches. 
1.6.11 Wassersportgeräte 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
der Ausübung von Sport mit dem zum Wasserfahrzeug 
gehörenden nicht motorisierten Wassersportgeräten 
und Tauchausrüstungen, vorausgesetzt, dass dies im 
Zusammenhang mit dem Gebrauch des Wasserfahr- 
zeugs geschieht. 
1.6.12 Bootsanhänger 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
dem Besitz und Gebrauch eines für das versicherte Boot 
benötigten Bootsanhängers (Trailer), sofern dieser nicht 
mit dem Zugfahrzeug verbunden und zudem vom 
Zulassungsverfahren ausgenommen und somit nicht 
versicherungspflichtig nach dem Pflichtversicherungs- 
gesetz ist. 
Die Versicherungssumme für diese Deckungserweite- 
rung beträgt innerhalb der vereinbarten Grundversi- 
cherungssumme 5.000.000 EUR pauschal für Personen- 
und Sachschäden je Versicherungsfall und Versiche- 
rungsjahr. 
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1.6.13 Such- und Hilfekosten 
Es besteht Versicherungsschutz für entstandene Such- 
und Hilfekosten durch das unbeabsichtigte Auslösen von 
Notfallrettungsmitteln wie EPIRB (Notfunkbake) oder 
DSC (Digitaler Selektivruf), ohne dass eine Not- 
fallsituation vorliegt, soweit diese nicht anderweitig er- 
stattet werden können. Die Höchstersatzleistung des 
Versicherers beträgt 10.000 EUR je Schadenereignis. 
Die jährliche Ersatzleistungspflicht des Versicherers ist 
für ersatzpflichtige Schäden infolge unbeabsichtigten 
Auslösens von Rettungsmitteln auf einen Betrag von 
insgesamt 20.000 EUR begrenzt. Der Versicherungs- 
nehmer hat vom jeweils versicherten ersatzpflichtigen 
Schaden eine Selbstbeteiligung in Höhe von 10 % 
(mindestens aber einen Betrag von 150 EUR) zu tragen. 
1.6.14 Mietsachschäden 
Eingeschlossen ist - abweichend von 1.7.5 - die gesetz- 
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der 
Beschädigung von Steganlagen, die zum Anlegen, sowie 
von Einstellräumen und Stellplätzen, die zur Unterbrin- 
gung bzw. zur Aufbewahrung des versicherten Bootes 
angemietet wurden, und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. Die Höchstersatzleistung des Ver- 
sicherers beträgt 100.000 EUR je Schadenereignis. Die 
Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versi- 
cherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versiche- 
rungssumme. Der Versicherungsnehmer hat bei jedem 
Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung 
150 EUR selbst zu tragen. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haft- 
pflichtansprüche wegen 
a) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspru- 

chung, 
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und 

Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- 
und Gasgeräten und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, 

c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer 
hiergegen besonders versichern kann, 

d) Schäden infolge von Schimmelbildung. 
1.6.15 Summen- und Konditionsdifferenzdeckung 
Versicherungsschutz besteht für die Zeit ab Vertrags- 
schluss dieses Vertrags bis zum Vertragsablauf bzw. zur 
Vertragskündigung der wirksam bestehenden Vorversi- 
cherung für die Wasserfahrzeughaftpflichtversicherung 
in Form einer Summen- und Konditionsdifferenz- 
deckung. 
Versichert sind Summen und Leistungen, die der be- 
stehende Vertrag gegenüber dem Leistungsumfang 
dieses Vertrags nicht abdeckt. Die Leistungsvorteile der 
Mailo Wasserfahrzeughaftpflichtversicherung gelten als 
Ergänzung zum bestehenden Wasserfahr- 
zeughaftpflichtversicherungs-Vertrag für die Dauer vom 
Vertragsabschluss bis zum vereinbarten Vertragsbe- 
ginn, maximal jedoch 12 Monate. 
Der Umfang des Versicherungsschutzes der Wasser- 
fahrzeughaftpflichtversicherung ist in den Versiche- 
rungsbedingungen für die Wasserfahrzeughaftpflicht- 
versicherung mit den vertraglich vereinbarten Höchst- 
entschädigungssummen, Versicherungssummen und 
Selbstbeteiligungen geregelt. 
Zwischen dem anderweitig bestehenden Vertrag und 
diesem Vertrag besteht keine Mehrfachversicherung. 

Darüber hinaus gilt Folgendes: 
a) Der Versicherungsschutz aus dem bestehenden Ver- 

sicherungsvertrag der anderen Gesellschaft hat Vor- 
rang gegenüber diesem Vertrag. 

b) Um eine Leistung aus der Summen- und Konditions- 
differenzdeckung zu erhalten, ist der Versicherungs- 
nehmer verpflichtet, die Leistungsregulierung oder 
-ablehnung aus dem noch bestehenden Vertrag der 
anderen Gesellschaft nachzuweisen. 

c) Eine nach Abschluss dieser Haftpflichtversicherung 
vorgenommene Änderung des bestehenden Versi- 
cherungsvertrags (z. B. Herabsetzung der Dek- 
kungssumme, außerordentliche Kündigung) bewirkt 
keine Erweiterung der Differenzdeckung. 

d) Leistet die andere Gesellschaft nicht, weil Beitrags- 
verzug bestand, eine Selbstbeteiligung vereinbart 
war oder eine Obliegenheit verletzt wurde, greift die 
Differenzdeckung dieses Vertrags nicht. 

e) Eine Selbstbeteiligung, die beim Vorversicherer ver- 
einbarungsgemäß in Abzug gebracht wird, wird nicht 
übernommen. Wurde jedoch bei der Vorversicherung 
bereits eine Selbstbeteiligung in Abzug gebracht, wird 
beim selben Schadenereignis nicht noch einmal eine 
Selbstbeteiligung von der Entschädigungslei- stung 
abgezogen. 

f) Die Differenzdeckung endet zum Ablauf der Vorver- 
sicherung. Dies gilt auch bei einer vorzeitigen Ver- 
tragsbeendigung des anderweitigen Vertrages. Ab 
dem Zeitpunkt der Umstellung von der Differenz- 
deckung besteht vollumfänglicher Versicherungs- 
schutz über diesen Vertrag und der hierfür zu zah- 
lende Versicherungsbeitrag ist zu entrichten. 

g) Bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls hat der 
Versicherungsnehmer diesen unverzüglich zur Diffe- 
renzdeckung zu melden, sobald er vom Versicherer 
des bestehenden Vertrags informiert wird, dass ein 
angezeigter Schadenfall dort nicht oder nicht in vol- 
lem Umfang unter die Leistungspflicht fällt. 

1.7 Allgemeine Ausschlüsse 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von 
der Versicherung ausgeschlossen: 
1.7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt 
haben. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden, die auf eine durch Alkohol oder Drogengenuss 
bedingte Bewusstseinsstörung zurückzuführen sind. 
1.7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, 
dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder 
Schädlichkeit 
a) Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
b) Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 
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1.7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander 
Ausgeschlossen sind Ansprüche 
a) des Versicherungsnehmers selbst oder der in 1.7.4 

benannten Personen gegen die mitversicherten Per- 
sonen, 

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel- 
ben Versicherungsvertrags, 

 
c) zwischen mehreren mitversicherten Personen des- 

selben Versicherungsvertrags. 
Dieser Ausschluss erstreckt sich auch auf Ansprüche 
von Angehörigen der vorgenannten Personen, die mit 
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 
1.7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versiche- 
rungsnehmers und von wirtschaftlich verbundenen Per- 
sonen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versiche- 
rungsnehmer 
a) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in 

häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im 
Versicherungsvertrag mitversicherten Personen ge- 
hören. 
Als Angehörige gelten 
- Ehepartner, 
- Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschafts- 
gesetzes oder vergleichbare Partnerschaften nach 
dem Recht anderer Staaten, 
- Eltern und Kinder, 
- Adoptiveltern und -kinder, 
- Schwiegereltern und -kinder, 
- Stiefeltern und -kinder, 
- Großeltern und Enkel, 
- Geschwister 
- Personen, die durch ein familienähnliches, auf län- 
gere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und 
Kinder miteinander verbunden sind (z. B. Pflegeel- 
tern und Pflegekinder). 

b) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfä- 
hige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Per- 
son ist, 

c) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versi- 
cherungsnehmer eine juristische Person des privaten 
oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger 
Verein ist, 

d) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Ge- 
sellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft 
oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist, 

e) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist, 

f) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzver- 
waltern. 

Die Ausschlüsse b) bis f) erstrecken sich auch auf An- 
sprüche von Angehörigen der vorgenannten Personen, 
die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 
1.7.5 Miete, Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigen- 
macht und besonderer Verwahrungsvertrag 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an 
fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden Ver- 
mögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer, eine 
mitversicherte Person oder eine von ihnen bevollmäch- 
tigte oder beauftragte Person diese Sachen gemietet, 
geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigen- 
macht erlangt hat oder sie Gegenstand eines beson- 
deren Verwahrungsvertrags sind. 

 
1.7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, 
Arbeiten und sonstigen Leistungen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an 
vom Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten 
Person hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten 
oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstel- 
lung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies 
gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem 
mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer man- 
gelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder 
Vernichtung der Sache oder Leistung führt. 
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn 
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versiche- 
rungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sa- 
chen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen 
übernommen haben. 
1.7.7 Asbest 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die 
auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse 
zurückzuführen sind. 
1.7.8 Gentechnik 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die 
zurückzuführen sind auf 
a) gentechnische Arbeiten, 
b) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
c) Erzeugnisse, die 

- Bestandteile aus GVO enthalten, 
- aus GVO oder mithilfe von GVO hergestellt wurden. 

1.7.9 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus 
Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen. 
1.7.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige 
Diskriminierung 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus 
Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung 
oder sonstigen Diskriminierungen. 
1.7.11 Übertragung von Krankheiten 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
a) Personenschäden, die aus der Übertragung einer 

Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren, 
b) Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versi- 

cherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen 
oder veräußerten Tiere entstanden sind. 

In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätz- 
lich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 
1.7.12 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwem- 
mungen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
die entstehen durch 
a) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 
b) Überschwemmungen stehender oder fließender Ge- 

wässer. 
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1.7.13 Strahlen 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä- 
den, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusam- 
menhang stehen mit energiereichen ionisierenden 
Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder 
Röntgenstrahlen). 
1.7.14 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger 
Ausgeschlossen ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Kfz oder Kfz-Anhängers verursachen. 
Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an 
einem Kfz oder Kfz-Anhänger ist kein Gebrauch im Sin- 
ne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen 
Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das 
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 
1.7.15 Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze 
Ausgeschlossen sind Ansprüche 
a) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine 

mitversicherte Person oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die 
sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raum- 
fahrzeugs in Anspruch genommen werden, 

b) wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der 
mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie 
wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raum- 
fahrzeuge aus 
- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder 
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Tei- 
len von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit die Teile 
ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahr- 
zeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahr- 
zeugen bestimmt waren, 
- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, 
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen, 

c) gegen den Versicherungsnehmer als Eigentümer, 
Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nutznießer von 
Luftlandeplätzen. 

Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an 
einem Luft- oder Raumfahrzeug ist kein Gebrauch im 
Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen 
Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das 
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 
1.7.16 Brennbare und explosible Stoffe 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
Personen, die den Schaden durch bewusst gesetz-, vor- 
schrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brenn- 
baren oder explosiblen Stoffen verursacht haben. 
1.2.3 findet keine Anwendung. 
1.7.17 Entschädigungen mit Strafcharakter ("punitive 
damages") 
Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigung mit 
Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary 
damages. 

1.7.18 Französische "Garantie Décennale" und gleichar- 
tige Bestimmungen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche nach den Artikeln 1792 
ff. und 2270 ff. und den damit im Zusammenhang ste- 
henden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des fran- 
zösischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen 
anderer Länder. 
1.7.19 Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung 
elektronischer Daten 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus 
dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstel- 
lung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um 
Schäden aus 
a) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 

oder Veränderung von Daten, 
b) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Da- 

ten, 
c) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus- 

tausch, 
d) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informa- 

tionen, 
e) Datenerfassung, -speicherung, -sicherung,- 

wiederherstellung. 
1.8 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhö- 
hungen und Erweiterungen) 
Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht aller ver- 
sicherten Personen 
1.8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versi- 
cherten Risikos. 
Dies gilt nicht 
a) für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von ver- 

sicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahr- 
zeugen sowie 

b) für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder 
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen. 

1.8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch 
Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvor- 
schriften. In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, 
das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungs- recht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem 
Zeitpunkt ausgeübt wird, in dem der Versicherer von der 
Erhöhung erfahren hat. 
1.9 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversiche- 
rung) 
1.9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die ge- 
setzliche Haftpflicht aller versicherten Personen aus 
Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags 
neu entstehen, sofort versichert. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auffor- 
derung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb 
eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch 
mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Ver- 
sicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung. 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko 
angezeigt wurde, hat der Versicherungsnehmer zu be- 
weisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der 
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen 
ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 
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Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen 
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Eini- 
gung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist 
von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zu- 
stande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue 
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 
1.9.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von 
ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von 1.9.1 
Absatz 4 auf den Betrag von 3.000.000 EUR pauschal 
für Personen- und Sachschäden und, soweit vereinbart, 
auf 100.000 EUR für Vermögensschäden begrenzt. 
1.9.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht 
für 
a) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Füh- 

ren eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit 
diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder 
Versicherungspflicht unterliegen, 

b) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Füh- 
ren von Bahnen, 

c) Risiken, die der Versicherungs- und Deckungs- 
vorsorgepflicht unterliegen, 

d) Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und 
deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versiche- 
rungsverträgen zu versichern sind, 

e) Risiken aus betrieblicher, nicht versicherbarer beruf- 
licher, dienstlicher und amtlicher Tätigkeit. 

 
Abschnitt 2 - Besondere Umweltrisiken 

2.1 Gewässerschäden 

2.1.1 Umfang des Versicherungsschutzes 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche- 
rungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen 
einer nachteiligen Veränderung der Wasserbeschaf- 
fenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwas- 
sers (Gewässerschäden). Hierbei werden Vermögens- 
schäden wie Sachschäden behandelt. 
2.1.2 Ausschlüsse 
2.1.2.1 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Gewäs- 
serschäden 
a) durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschäd- 

lichen Stoffen in Gewässer oder durch sonstiges be- 
wusstes Einwirken auf Gewässer. Dies gilt auch, 
wenn die Einleitung oder Einwirkung zur Rettung an- 
derer Rechtsgüter geboten ist. 

b) durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen 
von Öl oder anderen Flüssigkeiten aus Tankver- 
schlüssen, Betankungsanlagen oder aus maschi- 
nellen Einrichtungen des Wasserfahrzeugs. 

2.1.2.2 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche 
gegen die Personen, die den Schaden durch bewusstes 
Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Ge- 
setzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer 
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü- 
gungen herbeigeführt haben. 
2.2.3 findet keine Anwendung. 
2.1.2.3 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, 
die nachweislich 
a) auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand- 

lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, il- 
legalem Streik oder 

b) unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maß- 
nahmen 

beruhen. 

 
Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, so- 
weit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 
2.2 Sanierung von Umweltschäden nach dem Umwelt- 
schadensgesetz (USchadG) 
Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensge- 
setzes (USchadG) ist eine 
a) Schädigung von geschützten Arten und natürlichen 

Lebensräumen, 
b) Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwas- 

ser, 
c) Schädigung des Bodens. 
2.2.1 Versichert sind - abweichend von 1.3.1 - den Ver- 
sicherungsnehmer betreffende öffentlich-rechtliche 
Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umwelt- 
schäden nach dem USchadG, soweit während der Wirk- 
samkeit des Versicherungsvertrags 
a) die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, 

unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt ge- 
langt sind oder 

b) die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfall- 
artig und bestimmungswidrig erfolgt ist. 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa- 
chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden 
durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang 
von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, 
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, 
Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse 
zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungs- 
schutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehr- 
bringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissen- 
schaft und Technik nicht hätte erkannt werden können 
(Entwicklungsrisiko). 
Versichert sind darüber hinaus den Versicherungsneh- 
mer betreffende Pflichten oder Ansprüche wegen Um- 
weltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, ge- 
pachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese 
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrags 
erfasst sind. 
2.2.2 Ausland 
Versichert sind im Umfang von 1.6.5 die im Geltungs- 
bereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
eintretenden Versicherungsfälle. Versichert sind inso- 
weit auch die den Versicherungsnehmer betreffenden 
Pflichten oder Ansprüche nach nationalen Umsetzungs- 
gesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese 
Pflichten oder Ansprüche den Umfang der oben ge- 
nannten EU-Richtlinie nicht überschreiten. 
2.2.3 Ausschlüsse 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, 
dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an 
den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen 
Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 
dienen, abweichen. 
1.2.3 findet keine Anwendung. 
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Außerdem ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprü- 
che wegen Schäden, 
a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 

genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen, 
b) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen 

Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaft- 
pflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder 
hätte erlangen können, 

c) die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen 
Abwasseranlagen ausgehen. 

2.2.4 Die Versicherungssumme beträgt je Versiche- 
rungsfall pauschal 3.000.000 EUR. Diese Versicherungs- 
summe bildet auch die Höchstersatzleistung des Versi- 
cherers für alle Versicherungsfälle eines Versiche- 
rungsjahres. 

 
Abschnitt 3 - Forderungsausfallrisiko 

3.1 Die Forderungsausfalldeckung hat die Funktion, dem 
Versicherungsnehmer eine Hilfestellung zu bieten, wenn 
er durch einen Dritten geschädigt wird, der nicht was- 
serfahrzeughaftpflichtversichert ist. Das bedeutet, der 
Versicherungsnehmer wird durch die Forderungsaus- 
falldeckung so gestellt, als ob der Schädiger bei der Mailo 
Versicherung eine Wasserfahrzeughaft- 
pflichtversicherung zu den gleichen Konditionen hätte 
wie die bestehende des Versicherungsnehmers. 
3.1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der 
Versicherungsnehmer oder eine nach 1.2 mitversicherte 
Person während der Wirksamkeit der Versicherung von 
einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall), unter 
folgenden Voraussetzungen: 
a) Der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch 

genommene Dritte kann seiner Schadenersatzver- 
pflichtung ganz oder teilweise nicht nachkommen, 
weil die Zahlungs- oder Leistungsunfähigkeit des 
schadenersatzpflichtigen Dritten festgestellt worden 
ist und 

b) die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten 
gescheitert ist. 

Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Per- 
sonen-, Sach- oder daraus resultierenden Vermögens- 
schaden zur Folge hat, für den der Dritte aufgrund ge- 
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist (schädi- 
gender Dritter). 
3.1.2 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungs- 
pflichtig, in dem der schadenersatzpflichtige Dritte Ver- 
sicherungsschutz im Rahmen und Umfang der in Ab- 
schnitt  1 geregelten Wasserfahrzeughaftpflichtversi- 
cherung des Versicherungsnehmers hätte. Daher finden 
im Rahmen der Forderungsausfalldeckung für die Per- 
son des Schädigers auch die Risikobeschreibungen und 
Ausschlüsse Anwendung, die für den Versicherungs- 
nehmer gelten. 
Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Schädiger 
den Schaden im Rahmen seiner beruflichen oder ge- 
werblichen Tätigkeit verursacht hat. 

3.2 Leistungsvoraussetzungen 

Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsneh- 
mer oder einer nach 1.2 mitversicherten Person lei- 
stungspflichtig, wenn 
3.2.1 die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder 
einen vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen 
Gericht in der Bundesrepublik Deutschland oder einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, Groß- 
britannien, der Schweiz, Norwegen, Island oder Liech- 
tenstein festgestellt worden ist. Anerkenntnis-, Ver- 
säumnisurteile und gerichtliche Vergleiche sowie ver- 
gleichbare Titel der vorgenannten Länder binden den 
Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne einen 
dieser Titel bestanden hätte. 
3.2.2 der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungs- 
unfähig ist. 
Dies ist der Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder 
eine mitversicherte Person nachweist, dass 
a) eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedi- 

gung geführt hat, 
b) eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da 

der schadenersatzpflichtige Dritte in den letzten 
3 Jahren eine eidesstattliche Versicherung über sei- 
ne Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder 

c) ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten 
durchgeführtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen 
Befriedigung geführt hat oder ein solches Verfahren 
mangels Masse abgelehnt wurde, und 

3.2.3 an den Versicherer die Ansprüche gegen den 
schadenersatzpflichtigen Dritten in Höhe der Versiche- 
rungsleistung abgetreten werden und die vollstreckbare 
Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt 
wird. Der Versicherungsnehmer hat an der Umschrei- 
bung des Titels auf den Versicherer mitzuwirken. 
3.3 Umfang der Forderungsausfalldeckung 

3.3.1 Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der ti- 
tulierten Forderung. 
3.3.2 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist 
bei jedem Versicherungsfall auf die im Versicherungs- 
schein und seinen Nachträgen vereinbarten Versiche- 
rungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich 
der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs- 
pflichtige Personen erstreckt. 
Versicherungsschutz besteht ab einer Mindestschaden- 
höhe von 2.500 EUR. 
3.3.3 Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine 
Rechte aus diesem Vertrag zu. 
3.4 Räumlicher Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht - abweichend von 1.6.5 - für 
Schadenereignisse, die in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, Großbritannien, der Schweiz, Nor- 
wegen, Island oder Liechtenstein eintreten. 
3.5 Besondere Ausschlüsse für das Forderungsausfallri- 
siko 

3.5.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
Ansprüche wegen Schäden an 
a) Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeug-Anhängern, Luft- und 

Wasserfahrzeugen, 
b) Immobilien, 
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c) Tieren, 
d) Sachen, die ganz oder teilweise einem Betrieb, Ge- 

werbe, Beruf, Dienst oder Amt des Versicherungs- 
nehmers oder einer mitversicherten Person zuzu- 
rechnen sind. 

3.5.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
a) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechts- 

verfolgung, 
b) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder ver- 

traglichen Forderungsübergangs, 

 
c) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berech- 

tigte Einwendungen oder begründete Rechtsmittel 
nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder einge- 
legt wurden, 

d) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz 
- ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen 
hat (z. B. Schadenversicherer des Versicherungs- 
nehmers) oder 
- ein Sozialversicherungsträger oder Soziallei- 
stungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht, 
soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche 
oder ähnliche Ansprüche von Dritten handelt. 



1.1 Beginn des Versicherungsschutzes
1.2 Be itragszahlung, Versicherungsperiode
1.3 Fä lligke it des Erst- oder Einma lbe itrags, Folgen

verspäteter Z ahlung oder Nichtzahlung
1.4 Folgebe itrag
1.5 Lastschriftv erfahren
1.6 Be itrag be i vorze itiger Vertragsbeendigung

2.1 Dauer und Ende des Vertrags
2.2 Kündigung nach Versicherungsfa ll
2.3 Veräußerung und deren Rechtsfolgen

3.1 Anze igepflichten des Versicherungsnehmers oder
se ines Vertreters bis zum Vertragsschluss

3.2 Nicht besetzt

3.3 Obliegenhe iten des Versicherungsnehmers

4.1 Mehrere  Versicherer, Mehrfachversicherung
4.2 Erklärungen und Anze igen, Anschriftenänderung
4.3 Vollmacht des Versicherungsvertreters
4.4 Verjährung
4.5 Örtlich zuständiges Gericht
4.6 Anzuwendendes Recht
4.7 Embargobestimmung

5.1 Abtretungsverbot
5.2 Veränderungen des versicherten R isikos und Aus-

wirkung auf den Be itrag (Be itragsregulierung)
5.3 Be itragsangle ichung und Kündigungsrecht nach

Be itragsangle ichung
5.4 Schiedsgerichtsvere inbarungen (gilt nicht für pri-

vate  Ha ftpflichtrisiken)

Der Versicherungsschutz  beginnt zu dem im Versiche-
rungssche in angegebenen Z e itpunkt.
D ies gilt vorbeha ltlich der Rege lungen über die Folgen
verspäteter Z ahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder
Einma lbe itrags.

1.2.1 Be itragszahlung
Je nach Vere inbarung werden die Be iträge im Voraus
gezahlt, entweder durch laufende Z ahlungen monatlich,
v ierte ljährlich, ha lbjährlich, jährlich oder a ls Einma lbe i-
trag.

1.2.2 Versicherungsperiode
D ie Versicherungsperiode beträgt e in Jahr. Das gilt
auch, wenn die vere inbarte  Vertragsdauer länger a ls e in
Jahr ist. Ist die vere inbarte  Vertragsdauer kürzer a ls e in
Jahr, entspricht die Versicherungsperiode der Ver-
tragsdauer.

1.3.1 Fä lligke it des Erst- oder Einma lbe itrags
Der erste  oder e inma lige Be itrag ist unverzüglich nach
dem Z e itpunkt des vere inbarten und im zugegangenen
Versicherungssche in angegebenen Versicherungsbe-
ginns zu zahlen. D ies gilt unabhängig von dem Bestehen
e ines Widerrufrechts.
Liegt der vere inbarte  Z e itpunkt des Versicherungsbe-
ginns vor Vertragsschluss, ist der erste  oder e inma lige
Be itrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Z ahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem in Absatz  1 oder 2 bestimmten Z e itpunkt, beginnt
der Versicherungsschutz  erst, nachdem die Z ahlung
veranlasst ist.

We icht der Versicherungssche in vom Antrag des Versi-
cherungsnehmers oder getroffenen Vere inbarungen ab,
ist der erste  oder e inma lige Be itrag frühestens e inen
Monat nach Zugang des Versicherungssche ins zu zah-
len.

1.3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers be i Z ahlungsver-
zug
Wird der erste  oder e inma lige Be itrag nicht rechtze itig
nach 1.3.1 gezahlt, kann der Versicherer vom Vertrag
zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer die
Z ahlung nicht veranlasst hat.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

1.3.3 Le istungsfre ihe it des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder e in-
ma ligen Be itrag nicht rechtze itig nach 1.3.1 zahlt, ist der
Versicherer für e inen vor Z ahlung des Be itrags e inge-
tretenen Versicherungsfa ll nicht zur Le istung verpflich-
tet. Voraussetzung ist, dass er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte  M itte ilung in Textform (z . B . E-
Ma il, F ax oder Brie f) oder durch e inen auffä lligen H in-
we is im Versicherungssche in auf diese Rechtsfolge der
Nichtzahlung des Be itrags aufmerksam gemacht hat.
D ie Le istungsfre ihe it tritt nur e in, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.

1.4.1 Fä lligke it
Ein Folgebe itrag wird entsprechend der vere inbarten
Z ahlungswe ise jewe ils zu Monats-, Vierte ljahres-, Ha lb-
jahres- oder Jahresbeginn oder zu e inem anderen ver-
e inbarten Z e itpunkt fä llig. D ie Z ahlung gilt a ls rechtze i-
tig, wenn sie zur Fä lligke it v eranlasst wird.

1.4.2 Verzug und Schadenersatz
Wird e in Folgebe itrag nicht rechtze itig gezahlt, gerät
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug.
D ies gilt nur, wenn er die verspätete  Z ahlung zu ver-
treten hat.
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Ist der Versicherungsnehmer m it der Z ahlung e ines
Folgebe itrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt,
Ersatz  des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

1.4.3 Mahnung
Wird e in Folgebe itrag nicht rechtze itig gezahlt, kann der
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kos-
ten in Textform (z . B . E-Ma il, F ax oder Brie f) zur Z ahlung
auffordern und e ine Z ahlungsfrist bestimmen (Mah-
nung). D ie Z ahlungsfrist muss m indestens 2 Wochen ab
Zugang der Z ahlungsaufforderung betragen.
D ie Mahnung ist nur wirksam , wenn der Versicherer je
Vertrag die rückständigen Beträge des Be itrags sowie
der Z insen und Kosten im Einze lnen bez iffert und auf
die Rechtsfolgen (Le istungsfre ihe it und Kündigungs-
recht) hinwe ist.

1.4.4 Le istungsfre ihe it nach Mahnung
Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Z ah-
lungsfrist e in Versicherungsfa ll e in und ist der Versi-
cherungsnehmer be i Eintritt des Versicherungsfa lls m it
der Z ahlung des Be itrags oder der Z insen oder Kosten
in Verzug, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Le istung fre i.

1.4.5 Kündigung nach Mahnung
Ist der Versicherungsnehmer m it der Z ahlung der ge-
schuldeten Beträge in Verzug, kann der Versicherer
nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Z ahlungsfrist
den Vertrag ohne Einha ltung e iner Kündigungsfrist m it
sofortiger Wirkung kündigen.
D ie Kündigung kann m it der Bestimmung der Z ah-
lungsfrist v erbunden werden. M it Fristablauf wird die
Kündigung wirksam , wenn der Versicherungsnehmer zu
diesem Z e itpunkt m it der Z ahlung in Verzug ist. H ierauf
ist der Versicherungsnehmer be i der Kündigung aus-
drücklich hinzuwe isen.

1.4.6 Z ahlung des Be itrags nach Kündigung
D ie Kündigung wird unwirksam , wenn die Z ahlung in-
nerha lb e ines Monats nach der Kündigung veranlasst
wird. Wenn die Kündigung m it der Z ahlungsfrist v er-
bunden worden ist, wird sie unwirksam , wenn die Z ah-
lung innerha lb e ines Monats nach Fristablauf v eranlasst
wird. D ie Le istungsfre ihe it des Versicherers nach 1.4.4
ble ibt bis zur Z ahlung bestehen.

1.5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einz iehung des Be itrags das SEPA-Lastschrift-
v erfahren vere inbart worden, hat der Versicherungs-
nehmer zum Z e itpunkt der Fä lligke it des Be itrags für
e ine ausre ichende Deckung des Kontos zu sorgen.
Konnte  der fä llige Be itrag ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers vom Versicherer nicht e ingezogen
werden, ist die Z ahlung auch dann noch rechtze itig,
wenn sie unverzüglich nach e iner in Textform (z . B . E-
Ma il, F ax oder Brie f) abgegebenen Z ahlungsaufforde-
rung des Versicherers erfolgt.

1.5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifte inzug
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass e in
oder mehrere  Be iträge , trotz  wiederholtem Einz ie-
hungsversuch, nicht e ingezogen werden können, ist der
Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in
Textform (z . B . E-Ma il, F ax oder Brie f) zu kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzu-
we isen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist,
den ausstehenden Be itrag und zukünftige Be iträge
se lbst zu überm itte ln.
Von Kreditinstituten erhobene Bearbe itungsgebühren
für fehlgeschlagenen Lastschrifte inzug können dem
Versicherungsnehmer in Rechnung geste llt werden.

1.6.1 A llgeme iner Grundsatz
Be i vorze itiger Beendigung des Vertrags steht dem
Versicherer nur derjenige Te il des Be itrags zu, der dem
Z e itraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz
bestanden hat.

1.6.2 Be itrag oder Geschä ftsgebühr be i Widerruf, Rück-
tritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

1.6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer se ine Ver-
tragserklärung innerha lb von 14 Tagen, hat der Versi-
cherer nur den auf die Z e it nach Zugang der Widerrufs-
erklärung entfa llenden Te il der Be iträge zu erstatten.
Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Wider-
rufsbe lehrung auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen
des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hinge-
wiesen wurde . Der Versicherungsnehmer muss zuge-
stimmt haben, dass der Versicherungsschutz  vor Ende
der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Widerrufsbe lehrung nach Satz  2 unterblieben, hat
der Versicherer zusätz lich den für das erste  Versiche-
rungsjahr gezahlten Be itrag zu erstatten. D ies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer Le istungen aus dem
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

1.6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung e iner
vorvertraglichen Anze igepflicht vom Versicherungsver-
trag zurück, steht ihm der Be itrag bis zum Zugang der
Rücktrittserklärung zu.
Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Ver-
sicherers beendet, we il der e inma lige oder der erste
Be itrag nicht rechtze itig gezahlt worden ist, steht dem
Versicherer e ine angemessene Geschä ftsgebühr zu.

1.6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet,
steht dem Versicherer der Be itrag bis zum Zugang der
Anfechtungserklärung zu.

1.6.2.4 Fä llt das versicherte  Interesse nach dem Beginn
der Versicherung vollständig und dauerha ft weg, steht
dem Versicherer der Be itrag zu, den er hätte  be-
anspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu
dem Z e itpunkt beantragt worden wäre , zu dem der
Versicherer vom Wegfa ll des Interesses K enntnis er-
langt hat.

1.6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Z ahlung
des Be itrags verpflichtet, wenn das versicherte  Inter-
esse be i Beginn der Versicherung nicht besteht oder
wenn das Interesse be i e iner Versicherung, die für e in
künftiges Unternehmen oder für e in anderes künftiges
Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer
kann jedoch e ine angemessene Geschä ftsgebühr ver-
langen.
Hat der Versicherungsnehmer e in nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch e inen
rechtswidrigen Vermögensvorte il zu verscha ffen, ist der
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fa ll
der Be itrag bis zu dem Z e itpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigke it begründenden Umständen K enntnis er-
langt.
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2.1.1 Vertragsdauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungssche in ange-
gebenen Z e itraum abgeschlossen.

2.1.2 Stillschwe igende Verlängerung
Be i e iner Vertragsdauer von m indestens e inem Jahr
verlängert sich der Vertrag um jewe ils e in Jahr. Er v er-
längert sich nicht, wenn e iner der Vertragsparte ien
spätestens 3 Monate  vor dem Ablauf der jewe iligen
Vertragslaufze it e ine Kündigung zugegangen ist.

2.1.3 Vertragsdauer von weniger a ls e inem Jahr
Be i e iner Vertragsdauer von weniger a ls e inem Jahr
endet der Vertrag zum vere inbarten Z e itpunkt, ohne
dass es e iner Kündigung bedarf.

2.1.4 Kündigung be i mehrjährigen Verträgen
Be i e iner Vertragsdauer von mehr a ls 3 Jahren kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des drit-
ten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündi-
gen. D ie Kündigung muss dem Versicherer spätestens
3 Monate  vor dem Ablauf des jewe iligen Jahres zuge-
gangen se in.

2.1.5 Wegfa ll des versicherten Interesses
Fä llt e in versichertes Interesse nach dem Beginn der
Versicherung vollständig und dauerha ft weg, endet der
Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Z e itpunkt,
zu dem der Versicherer vom Wegfa ll des Interesses
K enntnis erlangt.

2.2.1 Kündigungsrecht
Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn

a) vom Versicherer e ine Schadenersatzzahlung oder
e ine Z ahlung von Sanierungskosten von Umwe lt-
schäden ge le istet wurde ,

b) der Versicherer den Anspruch des Versicherungs-
nehmers auf Fre iste llung zu Unrecht abge lehnt hat
oder

c) dem Versicherungsnehmer e ine K lage über e inen
versicherten Anspruch gerichtlich zugeste llt wird.

D ie Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform
(z . B . E-Ma il, F ax oder Brie f) spätestens e inen Monat
nach der Z ahlung, der Ablehnung oder der Zuste llung
der K lage zugegangen se in.

2.2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird se ine Kündi-
gung m it ihrem Zugang be im Versicherer wirksam . Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kündigung zu e inem späteren Z e itpunkt wirksam wird,
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode .

2.2.3 Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird e inen Monat
nach ihrem Zugang be im Versicherungsnehmer wirk-
sam .

2.3.1 Übergang der Versicherung
Wird e in Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber an
Ste lle des Versicherungsnehmers in die während der
Dauer se ines Eigentums sich aus dem Versicherungs-
vertrag ergebenden Rechte  und Pflichten e in.

D ies gilt auch, wenn e in Unternehmen aufgrund e ines
Nießbrauchs, e ines Pachtvertrags oder e ines ähnlichen
Verhä ltnisses von e inem Dritten übernommen wird.

2.3.2 Kündigung
Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegenüber
den Versicherungsvertrag unter Einha ltung e iner Frist
von e inem Monat in Textform (z . B . E-Ma il, F ax oder
Brie f) zu kündigen. D ieses Kündigungsrecht erlischt,
wenn es nicht innerha lb e ines Monats ab der K enntnis
des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.
Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag
m it sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode in Textform zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerha lb
e ines Monats nach dem Erwerb, be i fehlender K enntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
ha lb e ines Monats ab Erlangung der K enntnis, ausgeübt
wird.

2.3.3 Be itrag
Der Veräußerer und der Erwerber ha ften für den Be itrag
a ls Gesamtschuldner, wenn der Übergang auf den Er-
werber während e iner laufenden Versicherungsperiode
erfolgt. Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird,
ha ftet der Veräußerer a lle in für die Z ahlung des Be i-
trags.

2.3.4 Anze igepflichten
D ie Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer
oder Erwerber unverzüglich in Textform (z . B . E-Ma il,
Fax oder Brie f) anzuze igen.
Be i e iner schuldha ften Verletzung der Anze igepflicht
besteht ke in Versicherungsschutz , wenn der Versiche-
rungsfa ll später a ls e inen Monat nach dem Z e itpunkt
e intritt, in dem die Anze ige dem Versicherer hätte  zu-
gehen müssen. Der Versicherer muss hierzu nach-
we isen, dass er den m it dem Veräußerer bestehenden
Vertrag m it dem Erwerber nicht geschlossen hätte . Der
Versicherer ble ibt zur Le istung verpflichtet, wenn ihm
die Veräußerung zu dem Z e itpunkt bekannt war, zu dem
ihm die Anze ige hätte  zugehen müssen. Der Versicherer
ble ibt ebenfa lls zur Le istung verpflichtet, wenn zur Z e it
des Eintritts des Versicherungsfa lls die Frist für se ine
Kündigung abge laufen war und er nicht gekündigt hat.

3.1.1 Vollständigke it und R ichtigke it von Angaben über
ge fahrerhebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe se iner
Vertragserklärung dem Versicherer a lle ihm bekannten
Ge fahrumstände anzuze igen, nach denen der Versiche-
rer in Textform (z . B . E-Ma il, F ax oder Brie f) ge fragt hat
und die für den Entschluss des Versicherers erheblich
sind, den Vertrag m it dem vere inbarten Inha lt zu
schließen. D iese Anze igepflicht gilt auch dann, wenn der
Versicherer dem Versicherungsnehmer nach se iner
Vertragserklärung, aber vor der Vertragsannahme Fra-
gen im Sinn von Satz  1 in Textform ste llt.
Wird der Vertrag von e inem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, sind be i der Anwendung
von Absatz  1 und 3.1.2 sowohl die K enntnis und die
Arglist des Vertreters a ls auch die K enntnis und die
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.
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Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die
Anze igepflicht nicht vorsätz lich oder grob fahrlässig
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Ver-
treter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz  oder
grobe Fahrlässigke it zur Last fä llt.

3.1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anze igepflicht

3.1.2.1 Rücktritt und Wegfa ll des Versicherungsschutzes
Verletzt der Versicherungsnehmer se ine Anze igepflicht
nach 3.1.1 Absatz  1, kann der Versicherer vom Vertrag
zurücktreten. Im Fa ll des Rücktritts besteht auch für die
Vergangenhe it ke in Versicherungsschutz .
Der Versicherer hat jedoch ke in Rücktrittsrecht, wenn
der Versicherungsnehmer nachwe ist, dass er die un-
richtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr-
lässiger Verletzung der Anze igepflicht besteht nicht,
wenn der Versicherungsnehmer nachwe ist, dass der
Versicherer den Vertrag auch be i K enntnis der nicht
angeze igten Umstände zu gle ichen oder anderen Be-
dingungen geschlossen hätte .
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfa lls
zurück, darf er den Versicherungsschutz  nicht versagen,
wenn der Versicherungsnehmer nachwe ist, dass der
unvollständig oder unrichtig angeze igte  Umstand weder
für den Eintritt des Versicherungsfa lls noch für die
Festste llung oder den Umfang der Le istung ursächlich
war. Auch in diesem Fa ll besteht aber ke in Versiche-
rungsschutz , wenn der Versicherungsnehmer die An-
ze igepflicht arglistig verletzt hat.

3.1.2.2 Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer se ine Anze igepflicht
nach 3.1.1 Absatz  1 le icht fahrlässig oder schuldlos,
kann der Versicherer den Vertrag kündigen. Das Kündi-
gungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachwe ist, dass der Versicherer den Ver-
trag auch be i K enntnis der nicht angeze igten Umstände
zu gle ichen oder anderen Bedingungen geschlossen
hätte .

3.1.2.3 Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer se ine Anze igepflicht nach
3.1.1 Absatz  1 nicht vorsätz lich verletzt und hätte  der
Versicherer be i K enntnis der nicht angeze igten Ge fahr-
umstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen
geschlossen, werden die anderen Bedingungen auf
Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbe-
standte il. Be i e iner vom Versicherungsnehmer unver-
schuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Be-
dingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandte il.
Erhöht sich durch e ine Vertragsänderung der Be itrag
um mehr a ls 10 %  oder schließt der Versicherer die
Ge fahrabsicherung für den nicht angeze igten Umstand
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
ha lb e ines Monats nach Zugang der M itte ilung des
Versicherers ohne Einha ltung e iner Frist kündigen. In
dieser M itte ilung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuwe isen.

3.1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte  des
Versicherers
D ie Rechte  zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung muss der Versicherer innerha lb e ines
Monats schriftlich ge ltend machen. Dabe i hat er die
Umstände anzugeben, auf die er se ine Erklärung stützt.
Zur Begründung kann er nachträglich we itere  Umstände
innerha lb e ines Monats nach deren K enntniserlangung
angeben. D ie Monatsfrist beginnt m it dem Z e itpunkt, zu
dem der Versicherer von der Verletzung der Anze ige-
pflicht und der Umstände K enntnis erlangt, die das von
ihm jewe ils ge ltend gemachte  Recht begründen.

3.1.4 H inwe ispflicht des Versicherers
D ie Rechte  zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte  M itte ilung
in Textform (z . B . E-Ma il, F ax oder Brie f) auf die Folgen
der Verletzung der Anze igepflicht hingewiesen hat.

3.1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers
Der Versicherer kann sich auf se ine Rechte  zum Rück-
tritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht
berufen, wenn er den nicht angeze igten Ge fahrumstand
oder die Unrichtigke it der Anze ige kannte .

3.1.6 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis-
tiger Täuschung anzufechten, ble ibt bestehen.

3.1.7 Erlöschen der Rechte  des Versicherers
D ie Rechte  des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündi-
gung und zur Vertragsänderung erlöschen m it Ablauf
von 5 Jahren nach Vertragsschluss. D iese Rechte  erlö-
schen nicht für Versicherungsfä lle , die vor Ablauf dieser
Frist e ingetreten sind. D ie Frist beträgt 10 Jahre , wenn
der Versicherungsnehmer oder se in Vertreter die An-
ze igepflicht vorsätz lich oder arglistig verletzt hat.

3.3.1 Obliegenhe iten vor Eintritt des Versicherungsfa lls

3.3.1.1 Besonders ge fahrdrohende Umstände hat der
Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers
innerha lb angemessener Frist zu bese itigen. D ies gilt
nicht, sowe it die Bese itigung unter Abwägung der be i-
derse itigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der
zu e inem Schaden ge führt hat, gilt ohne We iteres a ls
besonders ge fahrdrohend.

3.3.1.2 Rechtsfolgen
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätz lich oder grob
fahrlässig e ine Obliegenhe it, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfa lls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen
hat, kann der Versicherer innerha lb e ines Monats,
nachdem er von der Verletzung K enntnis erlangt hat,
den Vertrag fristlos kündigen. Der Versicherer hat ke in
Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer
nachwe ist, dass er die Obliegenhe it weder vorsätz lich
noch grob fahrlässig verletzt hat.
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3.3.2 Obliegenhe iten be i und nach Eintritt des Versiche-
rungsfa lls
Der Versicherungsnehmer hat be i und nach Eintritt des
Versicherungsfa lls folgende Obliegenhe iten zu erfüllen:

3.3.2.1 Er hat nach Möglichke it für die Abwendung und
M inderung des Schadens zu sorgen. Dabe i hat der Ver-
sicherungsnehmer We isungen des Versicherers, sowe it
für ihn zumutbar, zu be folgen sowie We isungen - ggf.
auch mündlich oder te le fonisch - e inzuholen, wenn die
Umstände dies gestatten. Erte ilen mehrere  an dem
Versicherungsvertrag bete iligte  Versicherer unter-
schiedliche We isungen, hat der Versicherungsnehmer
nach pflichtgemäßem Ermessen zu hande ln.

a) Jeder Versicherungsfa ll ist dem Versicherer inner-
ha lb e iner Woche anzuze igen, auch wenn noch ke ine
Schadenersatzansprüche erhoben worden sind. Das
G le iche gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer
Ha ftpflichtansprüche ge ltend gemacht werden.

b) Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrhe its-
gemäße Schadenberichte  zu erstatten und ihn be i der
Schadenerm ittlung und -regulierung zu unterstützen.
A lle Umstände , die nach Ansicht des Versicherers für
die Bearbe itung des Schadens wichtig sind, müssen
m itgete ilt sowie a lle da für ange forderten Schrift-
stücke übersandt werden.

c) Wird gegen den Versicherungsnehmer e in staatsan-
wa ltscha ftliches, behördliches oder gerichtliches
Verfahren e inge le itet, e in Mahnbesche id erlassen
oder ihm gerichtlich der Stre it v erkündet, hat er dies
unverzüglich anzuze igen.

d) Gegen e inen Mahnbesche id oder e ine Verfügung von
Verwa ltungsbehörden auf Schadenersatz  muss der
Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder
die sonst erforderlichen Rechtsbehe lfe e inlegen. Ei-
ner We isung des Versicherers bedarf es nicht.

e) Wird gegen den Versicherungsnehmer e in Ha ft-
pflichtanspruch gerichtlich ge ltend gemacht, hat er
die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu
überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen
des Versicherungsnehmers e inen Rechtsanwa lt. Der
Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwa lt Voll-
macht sowie a lle erforderlichen Auskünfte  erte ilen
und die ange forderten Unterlagen zur Verfügung
ste llen.

3.3.3 Le istungsfre ihe it be i Obliegenhe itsverletzung

3.3.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer e ine Oblie-
genhe it nach 3.3.1 oder 3.3.3 vorsätz lich, ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Le istung fre i. Be i grob
fahrlässiger Verletzung der Obliegenhe it ist der Versi-
cherer berechtigt, se ine Le istung in dem Verhä ltnis zu
kürzen, das der Schwere  des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht.

3.3.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer e ine nach
Eintritt des Versicherungsfa lls bestehende Auskunfts-
oder Aufklärungsobliegenhe it, ist der Versicherer nur
dann vollständig oder te ilwe ise le istungsfre i, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte  M itte ilung
in Textform (z . B . E-Ma il, F ax oder Brie f) auf diese
Rechtsfolge hingewiesen hat.

3.3.3.3 Der Versicherer ble ibt zur Le istung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer nachwe ist, dass er die
Obliegenhe it nicht grob fahrlässig verletzt hat. D ies gilt
auch, wenn der Versicherungsnehmer nachwe ist, dass
die Verletzung der Obliegenhe it weder für den Eintritt
oder die Festste llung des Versicherungsfa lls noch für
die Festste llung oder den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Le istung ursächlich war. Das gilt jedoch
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenhe it
arglistig verletzt hat.

4.1.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das
R isiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert
ist.

4.1.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekom-
men ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wus-
ste , kann er die Aufhebung des später geschlossenen
Vertrags verlangen.

4.1.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer es nicht innerha lb e ines Monats ge l-
tend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung
K enntnis erlangt hat. D ie Aufhebung wird zu dem Z e it-
punkt wirksam , zu dem die Erklärung, m it der sie ver-
langt wird, dem Versicherer zugeht.

4.2.1 Form , zuständige Ste lle
D ie für den Versicherer bestimmten Erklärungen und
Anze igen, die den Versicherungsvertrag betre ffen und
die unm itte lbar gegenüber dem Versicherer erfolgen,
sind in Textform (z . B . E-Ma il, F ax oder Brie f) abzuge-
ben. D ies gilt nicht, sowe it gesetz lich Schriftform oder
in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist. Erklä-
rungen und Anze igen sollen an die Hauptverwa ltung
des Versicherers oder an die im Versicherungssche in
oder in dessen Nachträgen a ls zuständig beze ichnete
Ste lle gerichtet werden. D ie gesetz lichen Rege lungen
über den Zugang von Erklärungen und Anze igen ble iben
bestehen.

4.2.2 Nichtanze ige e iner Anschriften- oder Namens-
änderung
Hat der Versicherungsnehmer e ine Änderung se iner
Anschrift dem Versicherer nicht m itgete ilt, genügt für
e ine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer
gegenüber abzugeben ist, die Absendung e ines e inge-
schriebenen Brie fes an die letzte  dem Versicherer be-
kannte  Anschrift. D ie Erklärung gilt 3 Tage nach der
Absendung des Brie fes a ls zugegangen.
D ies gilt entsprechend für den Fa ll e iner dem Versiche-
rer nicht angeze igten Namensänderung des Versiche-
rungsnehmers.

4.2.3 Nichtanze ige der Verlegung der gewerblichen Nie-
derlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter
der Anschrift se ines Gewerbebetriebs abgeschlossen,
finden be i e iner Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung die Bestimmungen nach 4.2.2 entsprechend An-
wendung.
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4.3.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt a ls bevollmächtigt, vom
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entge-
genzunehmen betre ffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf e ines Versiche-
rungsvertrags,

b) e in bestehendes Versicherungsverhä ltnis e inschließ-
lich dessen Beendigung,

c) Anze ige- und Informationspflichten vor Abschluss
des Vertrags und während des Versicherungsver-
hä ltnisses.

4.3.2 Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt a ls bevollmächtigt, vom
Versicherer ausge fertigte  Versicherungssche ine oder
deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu über-
m itte ln.

4.3.3 Z ahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt a ls bevollmächtigt,
Z ahlungen anzunehmen, die der Versicherungsnehmer
im Zusammenhang m it der Verm ittlung oder dem Ab-
schluss e ines Versicherungsvertrags an ihn le istet. Eine
Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versiche-
rungsnehmer nur gegen sich ge lten lassen, wenn er die
Beschränkung be i der Vornahme der Z ahlung kannte
oder infolge grober Fahrlässigke it nicht kannte .

D ie Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjäh-
ren in 3 Jahren. D ie Verjährung beginnt m it dem Schluss
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der
G läubiger von den Anspruch begründenden Umständen
und der Person des Schuldners K enntnis erlangt. D ie
grob fahrlässige Unkenntnis steht der K enntnis gle ich.
Ist e in Anspruch aus dem Versicherungsvertrag be im
Versicherer angeme ldet worden, z ählt be i der Fristbe-
rechnung der Z e itraum zwischen Anme ldung und Zu-
gang der in Textform (z . B . E-Ma il, F ax oder Brie f) m it-
gete ilten Entsche idung des Versicherers be im An-
spruchste ller nicht m it.
Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den a llge-
me inen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

4.5.1 K lagen gegen den Versicherer
Für K lagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigke it
nach dem Sitz  des Versicherers oder se iner für den
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. F er-
ner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bez irk der
Versicherungsnehmer zur Z e it der K lageerhebung se i-
nen Sitz , den Sitz  se iner Niederlassung oder se inen
Wohnsitz  oder, in Ermange lung e ines solchen, se inen
gewöhnlichen Aufentha lt hat.
Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Ver-
tragsschluss se inen Sitz , den Sitz  se iner Niederlassung,
se inen Wohnsitz  oder, in Ermange lung e ines solchen,
se inen gewöhnlichen Aufentha lt ins Ausland, sind die
Gerichte  des Staates zuständig, in dem der Versicherer
se inen Sitz  hat.

4.5.2 K lagen gegen Versicherungsnehmer
Für K lagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche
Zuständigke it nach dem Sitz , dem Sitz  der Niederlas-
sung oder dem Wohnsitz  des Versicherungsnehmers;
fehlt e in solcher, nach se inem gewöhnlichen Aufentha lt.

Sind der Wohnsitz  oder gewöhnliche Aufentha lt im
Z e itpunkt der K lageerhebung nicht bekannt, bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigke it für K lagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer
nach dem Sitz  des Versicherers oder se iner für den
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-
mungen - Versicherungsschutz  nur, sowe it und solange
dem ke ine auf die Vertragsparte ien direkt anwendbaren
Wirtscha fts-, Hande ls- oder F inanzsanktionen bzw. Em-
bargos der Europä ischen Union oder der Bundesre-
publik Deutschland entgegenstehen. D ies gilt auch für
Wirtscha fts-, Hande ls- oder F inanzsanktionen bzw. Em-
bargos, die durch die Vere inigten Staaten von Amerika
im H inblick auf den Iran erlassen werden, sowe it dem
nicht europä ische oder deutsche Rechtsvorschriften
entgegenstehen.

Der Fre iste llungsanspruch darf vor se iner endgültigen
Festste llung ohne Zustimmung des Versicherers weder
abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an
den geschädigten Dritten ist zulässig.

5.2.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung
m itzute ilen, ob und we lche Änderungen des versi-
cherten R isikos gegenüber den früheren Angaben e in-
getreten sind. D iese Aufforderung kann auch durch e in-
en H inwe is auf der Be itragsrechnung erfolgen. D ie An-
gaben sind innerha lb e ines Monats nach Zugang der
Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versi-
cherers nachzuwe isen. Be i unrichtigen Angaben zum
Nachte il des Versicherers kann dieser vom Versiche-
rungsnehmer e ine Vertragsstra fe in dre ifacher Höhe
des festgeste llten Be itragsunterschieds verlangen. D ies
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer bewe ist, dass
ihn an der Unrichtigke it der Angaben ke in Verschulden
trifft.

5.2.2 Aufgrund der Änderungsm itte ilung des Versiche-
rungsnehmers oder sonstiger Festste llungen wird der
Be itrag ab dem Z e itpunkt der Veränderung berichtigt
(Be itragsregulierung), be im Wegfa ll v ersicherter R isiken
jedoch erst ab dem Z e itpunkt des Eingangs der M itte i-
lung be im Versicherer. Der vertraglich vere inbarte
M indestbe itrag darf dadurch nicht unterschritten wer-
den. A lle entsprechend 5.3.1 nach dem Versicherungs-
abschluss e ingetretenen Erhöhungen und Ermäßi-
gungen des M indestbe itrags werden berücksichtigt.

5.2.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtze i-
tige M itte ilung, kann der Versicherer für den Z e itraum ,
für den die Angaben zu machen waren, e ine Nachzah-
lung in Höhe des für diesen Z e itraum bere its in Rech-
nung geste llten Be itrags verlangen. Werden die An-
gaben nachträglich gemacht, findet e ine Be itragsregu-
lierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu v ie l ge-
zahlter Be itrag wird nur zurückerstattet, wenn die An-
gaben innerha lb von 2 Monaten nach Zugang der M it-
te ilung des erhöhten Be itrags erfolgten.
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5.2.4 D ie vorstehenden Bestimmungen finden auch An-
wendung auf Versicherungen m it Be itragsvorauszah-
lung für mehrere  Jahre .

5.3.1 D ie Versicherungsbe iträge unterliegen der Be i-
tragsangle ichung. Sowe it die Be iträge nach Lohn-, Bau-
oder Umsatzsumme berechnet werden, findet ke ine
Be itragsangle ichung statt. M indestbe iträge unterliegen
unabhängig von der Art der Be itragsberechnung der
Be itragsangle ichung.

5.3.2 Ein unabhängiger Treuhänder erm itte lt jährlich m it
Wirkung für die ab dem 1. Juli fä lligen Be iträge , um
we lchen Prozentsatz  sich im vergangenen K a lenderjahr
der Durchschnitt der Schadenzahlungen a ller zum Be-
trieb der A llgeme inen Ha ftpflichtversicherung zuge las-
senen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen
Jahr erhöht oder verm indert hat. Den erm itte lten Pro-
zentsatz  rundet er auf die nächst niedrigere , durch 5
te ilbare  ganze  Z ahl ab.
A ls Schadenzahlungen ge lten dabe i auch die spez ie ll
durch den e inze lnen Schadenfa ll v eranlassten Aus-
gaben für die Erm ittlung von Grund und Höhe der Ver-
sicherungsle istungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen e ines K a lenderjah-
res ist die Summe der in diesem Jahr ge le isteten
Schadenzahlungen gete ilt durch die Anzahl der im gle i-
chen Z e itraum neu angeme ldeten Schadenfä lle .

5.3.3 Im Fa ll e iner Erhöhung ist der Versicherer be-
rechtigt, im Fa lle e iner Verm inderung verpflichtet, den
Folge jahresbe itrag um den sich aus 5.3.2 ergebenden
Prozentsatz  zu verändern (Be itragsangle ichung). Der
veränderte  Folge jahresbe itrag wird dem Versiche-
rungsnehmer m it der nächsten Be itragsrechnung be-
kannt gegeben.
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des
Versicherers in jedem der letzten 5 K a lenderjahre  um
e inen geringeren Prozentsatz  a ls denjenigen erhöht,
den der Treuhänder jewe ils für diese Jahre  nach 5.3.2
erm itte lt hat, darf der Versicherer den Folge jahresbe i-
trag nur um den Prozentsatz  erhöhen, um den sich der
Durchschnitt se iner Schadenzahlungen nach se inen un-
ternehmense igenen Z ahlen im letzten K a lenderjahr er-
höht hat. D iese Erhöhung darf die jenige nicht über-
schre iten, die sich nach dem vorstehenden Absatz  er-
geben würde .

5.3.4 Liegt die Veränderung nach 5.3.2 oder 5.3.3 unter
5 % , entfä llt e ine Be itragsangle ichung. D iese Verände-
rung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksich-
tigen.

5.3.5 Erhöht sich der Be itrag aufgrund der Be itragsan-
gle ichung gemäß 5.3.3, ohne dass sich der Umfang des
Versicherungsschutzes ändert, kann der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag innerha lb e ines
Monats nach Zugang der M itte ilung des Versicherers
m it sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Z e it-
punkt kündigen, in dem die Be itragserhöhung wirksam
werden sollte .
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der
M itte ilung auf das Kündigungsrecht hinzuwe isen. D ie
M itte ilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens
e inen Monat vor dem Wirksamwerden der Be itragser-
höhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet ke in
Kündigungsrecht.

D ie Vere inbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor
Eintritt e ines Versicherungsfa lls bee inträchtigt den Ver-
sicherungsschutz  nicht, wenn das Schiedsgericht fol-
genden M indestanforderungen entspricht:

a) Das Schiedsgericht besteht aus m indestens 3
Schiedsrichtern. Der Vorsitz ende muss Jurist se in
und soll die Be fähigung zum R ichteramt haben. Ha-
ben die Parte ien ihren F irmensitz  in verschiedenen
Ländern, darf er ke inem Land der Parte ien angehö-
ren.

b) Das Schiedsgericht entsche idet nach materie llem
Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen
(ausgenommen im Fa ll e ines Vergle ichs, sofern dem
Versicherer die M itwirkung am Verfahren ermöglicht
wurde). Das anzuwendende materie lle Recht muss
be i Abschluss der Schiedsgerichtsvere inbarung fest-
ge legt se in.

c) Der Schiedsspruch wird schriftlich niederge legt und
begründet. In se iner Begründung sind die die Ent-
sche idung tragenden Rechtsnormen anzugeben.

Der Versicherungsnehmer ist v erpflichtet, dem Versi-
cherer die Einle itung von Schiedsgerichtsverfahren un-
verzüglich anzuze igen und dem Versicherer die M itwir-
kung am Schiedsgerichtsverfahren, entsprechend der
M itwirkung des Versicherers an Verfahren des ordent-
lichen Rechtswegs, zu ermöglichen. H insichtlich der
Auswahl des vom Versicherungsnehmer zu benen-
nenden Schiedsrichters ist dem Versicherer e ine ent-
sche idende M itwirkung e inzuräumen.
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